
  
 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

 
  

MDg Christmann 
    Unterabteilungsleiter IV B 

POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 1888 682-0 

    

  E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

  TELEX 886645 

  DATUM 21. Dezember 2007 

  

Oberste Finanzbehörenden 
der Länder 
 
nachrichtlich: 
 
Bundeszentralamt für Steuern 
    

 
 

BETREFF  Zuordnung der Steuerberatungskosten zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder 
Kosten der Lebensführung 

   
BEZUG   

GZ  IV B 2 - S 2144/07/0002 
DOK  2007/0586772 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Durch das Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm vom 22. Dezember 2005 
(BGBl. I S. 3682, BStBl I 2006 S. 79) wurde der Abzug von Steuerberatungskosten als Son-
derausgaben ausgeschlossen. Steuerberatungskosten sind nur noch zu berücksichtigen, wenn 
sie Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen. Im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder gilt für die Zuordnung der Steuerberatungskosten zu den 
Betriebsausgaben, Werbungskosten oder den nicht abziehbaren Kosten der Lebensführung 
Folgendes: 
 
1. Begriffsbestimmung
 

1 Steuerberatungskosten umfassen alle Aufwendungen, die in sachlichem Zusammenhang mit 
dem Besteuerungsverfahren stehen. Hierzu zählen insbesondere solche Aufwendungen, die 
dem Steuerpflichtigen durch die Inanspruchnahme eines Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe zur Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten und zur Wahrung seiner steuerlichen Rech-
te entstehen (§§ 1 und 2 StBerG). Dazu gehören auch die damit zwangsläufig verbundenen 
und durch die Steuerberatung veranlassten Nebenkosten (BFH vom 12. Juli 1989, BStBl II 
S. 967), wie Fahrtkosten zum Steuerberater und Unfallkosten auf dem Weg zum Steuerbera-
ter. Steuerberatungskosten sind u.a. auch Beiträge zu Lohnsteuerhilfevereinen, Aufwendun-
gen für Steuerfachliteratur und sonstige Hilfsmittel (z.B. Software). 
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aufwendet, um die Zustimmung seines geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden unbe-
schränkt steuerpflichtigen Ehegatten zum begrenzten Realsplitting zu erlangen oder die für 
die Verteidigung in einem Steuerstrafverfahren (>BFH vom 20. September 1989, BStBl II 
1990 S. 20) anfallen. 
 
2. Zuordnung zu den Betriebsausgaben/Werbungskosten  

3 Steuerberatungskosten sind als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzuziehen, wenn und 
soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte anfallen (>BFH vom 18. November 1965, BStBl 
III 1966 S. 190) oder im Zusammenhang mit Betriebssteuern (z.B. Gewerbesteuer, Umsatz-
steuer, Grundsteuer für Betriebsgrundstücke) oder Investitionszulagen für Investitionen im 
einkünfterelevanten Bereich stehen. Die Ermittlung der Einkünfte umfasst die Kosten der 
Buchführungsarbeiten und der Überwachung der Buchführung, die Ermittlung von Ausgaben 
oder Einnahmen, die Anfertigung von Zusammenstellungen, die Aufstellung von Bilanzen 
oder von Einnahmenüberschussrechnungen, die Beantwortung der sich dabei ergebenden 
Steuerfragen, soweit es sich nicht um Nebenleistungen nach § 12 Nr. 3 EStG handelt und die 
Kosten der Beratung. Zur Ermittlung der Einkünfte zählt auch das Ausfüllen des Vordrucks 
Einnahmenüberschussrechnung (EÜR). 
 
3. Zuordnung zu den Kosten der Lebensführung  

4 Das Übertragen der Ergebnisse aus der jeweiligen Einkunftsermittlung in die entsprechende 
Anlage zur Einkommensteuererklärung und das übrige Ausfüllen der Einkommensteuererklä-
rung gehören nicht zur Einkunftsermittlung. Die hierauf entfallenden Kosten sowie Aufwen-
dungen, die die Beratung in Tarif- oder Veranlagungsfragen betreffen oder im Zusammen-
hang mit der Ermittlung von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen stehen, 
sind als Kosten der privaten Lebensführung gemäß § 12 Nr. 1 EStG steuerlich nicht zu 
berücksichtigen (>BFH vom 12. Juli 1989, BStBl II S. 967). 
 

5 Zu den der Privatsphäre zuzurechnenden Aufwendungen zählen auch die Steuerberatungskos-
ten, die: 
- durch haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse veranlasst sind, 
- im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen oder der 
  steuerlichen Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten stehen, 
- die Erbschaft- oder Schenkungsteuer, 
- das Kindergeld oder 
- die Eigenheimzulage betreffen. 
 
4. Zuordnung zur Betriebs-/Berufssphäre oder zur Privatsphäre  

6 Steuerberatungskosten, die für Steuern entstehen, die sowohl betrieblich/beruflich als auch 
privat verursacht sein können, sind anhand ihrer Veranlassung den Aufwendungen nach 
Rdnr. 3 oder 4 zuzuordnen (z.B. Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Zweitwohnungssteuer, 
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dafür ist grundsätzlich die Gebührenrechnung des Steuerberaters heranzuziehen. 
 
5. Zuordnung gemischt veranlasster Aufwendungen  

7 Entstehen dem Steuerpflichtigen Aufwendungen, die unter Berücksichtigung der Ausführun-
gen zu den Rdnrn. 3 und 4 sowohl betrieblich/beruflich als auch privat veranlasst sind, wie 
z.B. Beiträge an Lohnsteuerhilfevereine, Anschaffungskosten für Steuerfachliteratur zur Er-
mittlung der Einkünfte und des Einkommens, Beratungsgebühren für einen Rechtsstreit, der 
sowohl die Ermittlung von Einkünften als auch z.B. den Ansatz von außergewöhnlichen Be-
lastungen umfasst, ist im Rahmen einer sachgerechten Schätzung eine Zuordnung zu den 
Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Kosten der Lebensführung vorzunehmen. Dies gilt 
auch in den Fällen einer Vereinbarung einer Pauschalvergütung nach § 14 der StBGebV. 
 

8 Bei Beiträgen an Lohnsteuerhilfevereine, Aufwendungen für steuerliche Fachliteratur und 
Software wird es nicht beanstandet, wenn diese Aufwendungen i.H.v. 50 Prozent den Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten zugeordnet werden. Dessen ungeachtet ist aus Ver-
einfachungsgründen der Zuordnung des Steuerpflichtigen bei Aufwendungen für gemischte 
Steuerberatungskosten bis zu einem Betrag von 100 Euro im Veranlagungszeitraum zu 
folgen. 
 
Beispiel: 
Der Steuerpflichtige zahlt in 01 einen Beitrag an einen Lohnsteuerhilfeverein i.H.v. 120 Euro. 
Davon ordnet er 100 Euro den Werbungskosten zu; diese Zuordnung ist nicht zu beanstanden. 
 
6. Zuordnung der Steuerberatungskosten bei Körperschaften  

9 Auf Körperschaften findet § 12 EStG keine Anwendung. Den Körperschaften im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 KStG entstehende Steuerberatungskosten sind in vollem Umfang als 
Betriebsausgaben abziehbar. Für Körperschaften, die auch andere als gewerbliche Einkünfte 
erzielen, ist zwischen einkunftsbezogenen und nicht einkunftsbezogenen Aufwendungen zu 
unterscheiden. Den einzelnen Einkunftsarten zuzuordnenden Steuerberatungskosten sind als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. 
 
7. Anwendungszeitpunkt 
 

10 Steuerberatungskosten, die den Kosten der Lebensführung zuzuordnen sind, sind ab dem 
1. Januar 2006 nicht mehr als Sonderausgaben zu berücksichtigen. Maßgebend dafür ist der 
Zeitpunkt des Abflusses der Aufwendungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG). Werden Steuerbera-
tungskosten für den Veranlagungszeitraum 2005 vorschussweise (§ 8 StBGebV) bereits in 
2005 gezahlt, so sind sie dem Grunde nach abziehbar. Eine spätere Rückzahlung aufgrund 
eines zu hohen Vorschusses mindert die abziehbaren Aufwendungen des Veranlagungszeit-
raumes 2005. Ein bereits bestandskräftiger Bescheid ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu 
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Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
Christmann 
 


